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männischen Rundung Differenzen auftreten. 
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A. PRÜFUNGSAUFTRAG UND ERKLÄRUNG DER UNABHÄNGIGKEIT 

I. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Im Auftrag des Präsidiums hat uns der Direktor des   

Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf  
(im Folgenden auch „VDI e.V.“ oder „Verein“ genannt) 

beauftragt, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 nach den §§ 317 ff. HGB zu prüfen. 

Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung erfolgt auf freiwilliger Basis nach den Vorschriften 
der §§ 317ff. HGB.  

Dieser Bericht ist ausschließlich an den Verein Deutscher Ingenieure e.V. gerichtet.  

Unser Prüfungsauftrag wurde entsprechend der bestehenden Auftragsvereinbarung ergänzt bzw. 
der gesetzliche Umfang der Abschlussprüfung wurde erweitert. Entsprechende Erläuterungen 
dazu befinden sich in Abschnitt D.II. „AUFTRAGSERWEITERUNGEN“.  

Die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit unterliegen — auch im Verhältnis 
zu Dritten — den Besonderen Auftragsbedingungen der BDO (BAB) sowie den Allgemeinen Auf-
tragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften (AAB), die diesem Bericht als Anlage III beigefügt sind.  

II. ERKLÄRUNG DER UNABHÄNGIGKEIT 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren 
Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.  
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B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Wir haben zu dem Jahresabschluss des Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 in der diesem Bericht als Anlage I 
beigefügten Fassung den am 13. Mai 2026 in Düsseldorf unterzeichneten uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk wie folgt erteilt:  

 

 
 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
An den Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf  

PRÜFUNGSURTEIL 

Wir haben den Jahresabschluss des Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf — bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 — geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kaufleute gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verein un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.  



WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Seite 3   

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN 
JAHRESABSCHLUSS 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen 
Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen  
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr-
tümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 

— identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstel-
lung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende 
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives  
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Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

— erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen ange-
messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen 
Kontrollen des Vereins abzugeben. 

— beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

— ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeut-
same Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der 
Verein seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststel-
len. 
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C. FESTSTELLUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. BUCHFÜHRUNG UND WEITERE GEPRÜFTE UNTERLAGEN 

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den ge-
setzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und — sofern 
einschlägig — den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. Die den weiteren geprüften Unterla-
gen entnommenen Informationen sind in der Buchführung und im Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen ordnungsgemäß abgebildet. 

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ist nach unserer Feststellung grundsätzlich 
geeignet, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten. 

II. JAHRESABSCHLUSS 

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. De-
zember 2025 ist diesem Bericht als Anlage I beigefügt. Er entspricht nach unserer Beurteilung 
aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den ge-
setzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und — sofern 
einschlägig — den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung 
und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. 

Die für alle Kaufleute geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind in allen we-
sentlichen Belangen beachtet worden. 

Eine Darstellung der für den Jahresabschluss wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die zum Ver-
ständnis erforderlich sind, findet sich in Abschnitt F.II. 
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D. GEGENSTAND DER PRÜFUNG 

I. GESETZLICHER PRÜFUNGSGEGENSTAND 

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren die Buchführung und der nach den deutschen, für 
alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellende Jahresabschluss für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025. Dieser besteht aus 

— der Bilanz sowie 

— der Gewinn- und Verlustrechnung. 

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich die Prüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand 
des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung 
zugesichert werden kann. 

Die Verantwortung für den Jahresabschluss haben wir im Bestätigungsvermerk (Abschnitt B.) be-
schrieben. 

II. AUFTRAGSERWEITERUNGEN 

Die Prüfung erstreckte sich weiterhin gemäß § 53 HGrG auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung und die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Wir verweisen hierzu 
auf unsere Ausführungen in Abschnitt G. „FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES 
PRÜFUNGSAUFTRAGS NACH § 53 HGRG“ dieses Berichts und Anlage II zu diesem Bericht. 
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E. ART UND UMFANG DER AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG 

Wir haben die Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens im Bestätigungsvermerk dargestellt 
(Abschnitt B.). Darüber hinaus geben wir hierzu nachfolgend weitere Erläuterungen: 

Risiko- und systemorientierter Prüfungsansatz 

Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes ist die Erarbeitung einer Prü-
fungsstrategie. Die hierzu notwendige Risikobeurteilung basiert auf der Einschätzung der Lage, 
der Geschäftsrisiken und des Umfeldes sowie des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
systems des Vereins. Darüber hinaus berücksichtigen wir bei dieser Einschätzung unser Verständ-
nis vom Prozess der Aufstellung des Jahresabschlusses. 

Auf der Grundlage unserer Risikobeurteilung haben wir die relevanten Prüffelder sowie Prüfungs-
schwerpunkte auf Abschluss- bzw. Aussageebene bestimmt und das Prüfprogramm entwickelt. In 
unserem Prüfprogramm wurden Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen festgelegt. 

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Aufbautests, aussage-
bezogene analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen (sonstige aussagebezogene 
Prüfungshandlungen) für die ausgewählten Prüffelder. Dabei wurden Wesentlichkeitsaspekte be-
rücksichtigt. 

Beschreibung des Prüfungsprozesses 

Unseren Prüfungsprozess haben wir in Phasen unterteilt, die mit der Auftragsannahme/-fortfüh-
rung beginnen und sich bis zur Berichterstattung erstrecken. Die nachfolgende Abbildung stellt 
unseren Prüfungsprozess zusammengefasst grafisch dar.  

 

1 2 43

 Entscheidung über Auf-
tragsannahme/-fortführung 
einschließlich Beurteilung 
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schwerpunkten

 Disposition notwendiger 
fachlicher Ressourcen 
unter Berücksichtigung 
der Berufsgrundsätze
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Prüfungsergebnisse
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nungslegungsbezogenen 
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und Entwicklung der 
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Erlangung von 
Prüfungsnachweisen

Abschluss der Prüfung 
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Die dargestellten Phasen berücksichtigen die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung.  

Als Schwerpunkte unserer Prüfung haben wir festgelegt: 

— Vollständigkeit, Existenz und Genauigkeit der Umsatzerlöse 

— Vollständigkeit und Bewertung der Pensionsrückstellungen 

Alle Prüfungshandlungen erfolgten jeweils anhand bewusst oder repräsentativ ausgewählter Ele-
mente. Die Bestimmung der jeweiligen Auswahl erfolgte abhängig von unseren Erkenntnissen 
über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie von Art und Umfang der Ge-
schäftsvorfälle. 

Bei der Durchführung von Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen bzw. Mitteilungen und 
Auskünfte Dritter eingeholt von: 

— Lieferanten 

sowie von für den Verein tätigen 

— Kreditinstituten 

— Rechtsanwälten 

— Steuerberatern 

Bei der Prüfung der versicherungsmathematischen Berechnung 

— der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 

— der Rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen 

haben wir die Ergebnisse der versicherungsmathematischen Gutachten eines Sachverständigen 
der gesetzlichen Vertreter genutzt. 

Der Verein hat Teile seiner Rechnungslegung in ein Dienstleistungsunternehmen ausgelagert. Bei 
der Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems des Vereins haben wir 
die Ergebnisse aus der Prüfung des Dienstleistungsunternehmens durch einen anderen Prüfer, so-
weit diese die Beurteilung der ausgelagerten Kontrollaktivitäten betreffen, genutzt. 

Bei unserer Prüfung haben wir die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den IDW 
Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ 
(IDW PS 720) beachtet. 
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Wir haben die Prüfung in den Monaten März bis Mai 2026 — mit Unterbrechungen — bis zum 
13. Mai 2026 durchgeführt. 

Zum Abschluss der Prüfung haben wir von den gesetzlichen Vertretern eine schriftliche Erklärung 
eingeholt, in der diese mit Datum vom 13. Mai 2026 die Vollständigkeit der uns erteilten Aufklä-
rungen und Nachweise sowie von Buchführung und Jahresabschluss bestätigt haben. Die gesetzli-
chen Vertreter des Vereins erteilten alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise. 
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F. ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. RECHNUNGSLEGUNGSNORMEN 

Der Verein ist nicht — weder nach Gesetz noch nach Satzung — zur Aufstellung eines Jahresab-
schlusses verpflichtet. Der Jahresabschluss ist freiwillig nach den deutschen, für alle Kaufleute 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden. 

II. WESENTLICHE BEWERTUNGSGRUNDLAGEN 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfordert aufgrund der gesetzlichen Wahlrechte eine Viel-
zahl von Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidungen seitens der gesetzlichen Vertreter des 
Vereins. Im Folgenden gehen wir gemäß § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB 

— auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- 
und Bewertungswahlrechten ein sowie darauf, 

— welchen Einfluss die Ausnutzung von Ermessensspielräumen insgesamt auf den Jahresab-
schluss hat. 

Im Einzelnen heben wir nachfolgend wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie 
ausgeübte Bilanzierungswahlrechte sowie die Ausnutzung von Ermessensspielräumen hervor: 

— Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüg-
lich planmäßiger Abschreibungen bilanziert. 

— Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Eine Abschreibung auf den nied-
rigeren beizulegenden Wert erfolgt bei einer voraussichtlichen dauernden Wertminderung 
(gemildertes Niederstwertprinzip). Im Rahmen der Anwendung des gemilderten Niederst-
wertprinzips erfolgte hinsichtlich der Bewertung der Wertpapiere des Anlagevermögens im 
Berichtsjahr der Verzicht auf eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von TEUR 164.  

— Auf überfällige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden Einzelwertberichtigun-
gen in Höhe von insgesamt TEUR 286 (Vorjahr TEUR 314) gebildet. 

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden auf der Grundlage versi-
cherungsmathematischer Berechnung nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected 
Unit Credit Method) unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Heubeck bewertet. 
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden pauschal mit dem 
von der Deutschen Bundesbank im Monat Dezember 2025 veröffentlichten durchschnittlichen 
Marktzinssatz der vergangenen zehn Geschäftsjahre abgezinst, der sich bei einer angenom-
menen Restlaufzeit von 15 Geschäftsjahren ergibt (§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB). Dieser Zinssatz 
beträgt 2,05 % (Vorjahr 1,90 %). Der Unterschiedsbetrag zur Berechnung mit dem Zinssatz 
der vergangenen sieben Jahre (2,21 %; Vorjahr 1,96 %) beträgt TEUR -185 (Vorjahr -TEUR -
78). Der Rententrend wird mit 2,60 % (Vorjahr 2,00 %) zum Ansatz gebracht.  
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— Rückstellungen für Jubiläumszusagen werden auf der Grundlage versicherungsmathemati-
scher Berechnung (Vorjahr eigene Berechnung des Vereins) nach der Projected Unit Credit 
Method bewertet. Die Rückstellungen wurden pauschal mit dem von der Deutschen Bundes-
bank im Monat Dezember 2025 veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergan-
genen sieben Geschäftsjahre mit 2,21 % abgezinst. Die Fluktuationswahrscheinlichkeit wurde 
in den ersten 10 Dienstjahren mit 20 %, in den Dienstjahren 11 bis 25 mit 5 % angesetzt. 

— Der Bundesrechnungshof ist auskunftsgemäß berechtigt, die von dem Verein erhaltenen För-
derungsgelder zu prüfen. Für das Risiko möglicher Rückforderungen wurden Rückstellungen 
in Höhe von 1 % (= TEUR 160) auf der Basis erhaltener Fördergelder von 2013 bis 2023 gebil-
det. 
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G. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES 
PRÜFUNGSAUFTRAGS NACH § 53 HGRG 

Wir wurden mit einer Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG beauftragt.  

Wir haben die Prüfung gemäß der Auftragserweiterung unter Zugrundelegung des Fragenkatalogs 
zum IDW-Prüfungsstandard: „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach 
§ 53 HGrG (IDW PS 720)“ durchgeführt. 

Die Prüfung nach § 53 HGrG hat zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt. 

Im Übrigen verweisen wir auf Anlage II zu diesem Bericht. 
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H. SCHLUSSBEMERKUNG UND UNTERZEICHNUNG DES 
PRÜFUNGSBERICHTS 

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 des Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf, ha-
ben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., 
Düsseldorf, (IDW PS 450 n.F. (10.2021) und IDW PS 720) erstattet. 

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. dieses Prüfungsberichts wiedergege-
ben. 

Düsseldorf, 13. Mai 2026  

BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 
@@muz=@@ @@vwp=@@ 
Jakob Wetzel  
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer 
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Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf
Amtsgericht Düsseldorf, VR 4161

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA PASSIVA
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 8.314.448,65 8.314.448,65

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche II. Gewinnrücklagen
     Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte      1. Nutzungsgebundes Kapital 345.000,00 345.000,00
     sowie Lizenzenan solchen Rechten und Werten 108.739,00 134.654,00      2. Freie Rücklage 25.361.256,25 25.611.256,25
2. geleistete Anzahlungen 0,00 5.378,80      3. Zweckgebundene Rücklagen 2.408.855,59 2.517.598,70

108.739,00 140.032,80 28.115.111,84 28.473.854,95
II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und III. Bilanzgewinn 3.399.513,04 1.720.335,36
 Geschäftsausstattung 202.900,00 221.116,00 39.829.073,53 38.508.638,96

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 32.151.878,11 32.151.878,11 B. Rückstellungen
2. Beteiligungen 103.820,00 103.820,00 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 12.497.355,00 13.466.113,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens 22.525.580,07 22.525.580,07 2. Steuerrückstellungen 31.904,00 3.167,00

54.781.278,18 54.781.278,18 3. Sonstige Rückstellungen 1.292.857,25 1.663.337,00
55.092.917,18 55.142.426,98 13.822.116,25 15.132.617,00

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte C. Verbindlichkeiten

Waren 61.115,35 53.889,12 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.044.445,79 476.055,66
     - davon mit einer Restlaufzeitbis zu einem Jahr:

Il. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände         EUR 1.044.445,79  (Vorjahr: EUR 476.055,66 )
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 601.696,81 355.744,08 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein       Unternehmen 627.607,65 1.114.806,44
      Beteiligungsverhältnis besteht 17.999,26 211.679,01      - davon mit einer Restlaufzeitbis zu einem Jahr:
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.337.691,37 16.355,17        EUR  627.607,65 (Vorjahr: EUR 1.114.806,44)
3. Sonstige Vermögensgegenstände 221.133,90 92.407,76 3. Sonstige Verbindlichkeiten 601.060,67 784.138,67

2.178.521,34 676.186,02       - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
        EUR 601.060,67  (Vorjahr: EUR 784.138,67)
      - davon aus Steuern:

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 259.880,78 1.691.171,30         EUR 222.2862,25 (Vorjahr: EUR 115.295,05)
2.499.517,47 2.421.246,44 2.273.114,11 2.375.000,77

C. Rechnungsabgrenzungsposten 30.221,89 54.569,22 D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.698.352,65 1.601.985,91

57.622.656,54 57.618.242,64 57.622.656,54 57.618.242,64

Düsseldorf, 12. Mai 2025

Vorjahr

Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen
10 Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der
vergangenen 7 Jahre ein Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB von - TEUR 185  (Vorjahr:- TEUR
78).

Vorstand des Verein Deutscher Ingenieure e.V

31.12.2025 Vorjahr 31.12.2025

Adrian Willig
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Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025

2025 Vorjahr
EUR EUR EUR EUR

1. Mitgliedsbeiträge 12.752.840,02 13.230.868,37
2. Lizenzen 1.180.032,06 1.205.022,39
3. Erträge aus Richtlinien, Veranstaltungen u. a. 4.813.226,88 4.615.264,55
4. Fördermittel und Zuwendungen 1.888.061,76 2.042.137,86
5. Kostenerstattungen 1.515.285,35 838.161,58
6. Beiträge VDIni/ Zukunftspiloten 155.212,12 158.762,00
7. Spenden 459.383,13 343.335,85
8. Sonstige betriebliche Erträge 538.790,91 476.282,85

23.302.832,23 22.909.835,45
9. Beitragsanteile an Bezirksvereine -3.629.350,12 -3.541.570,42
10. Bezugskosten VDI- Nachrichten -3.712.153,54 -3.768.451,57

-7.341.503,66 -7.310.021,99

11. Rohergebnis 15.961.328,57 15.599.813,46
12. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -9.689.411,56 -9.430.034,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
     und für Unterstützung -1.695.519,91 -1.021.524,42
    - davon für Altersversorgung:
      - EUR  -97.751,74 (Vorjahr: EUR -627.841,99)

-11.384.931,47 -10.451.558,68
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen -130.279,67 -142.301,65

14. Sonstige betriebliche Aufwendungen -12.568.061,98 -11.039.986,27

15. Ordentliches Betriebsergebnis -8.121.944,55 -6.034.033,14

16. Erträge aus Beteiligungen 9.580.000,00 8.185.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen:
  EUR  9.580.000,00 (Vorjahr: EUR 8.185.000,00)

17. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens 59.556,00 59.556,00

18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 71.368,18 108,04
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -250.211,03 -250.242,00

- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:
  EUR 250.100,00 (Vorjahr: EUR 250.100,00)

20. Finanzergebnis 9.460.713,15 7.994.422,04
21. Ergebnis vor Steuern 1.338.768,60 1.960.388,90
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -3.609,59 -11.482,07
23. Ergebnis nach Steuern 1.335.159,01 1.948.906,83
24. Sonstige Steuern -14.724,44 4.459,99

25. Jahresüberschuss 1.320.434,57 1.953.366,82
26. Ergebnis-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 1.720.335,36 0,00
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen 3.338.205,26 2.155.206,33
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen -2.979.462,15 -2.388.237,79
29. Bilanzgewinn 3.399.513,04 1.720.335,36

Düsseldorf, 12. Mai 2026

Adrian Willig

Vorstand des Verein Deutscher Ingenieure e.V.
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Verein Deutscher Ingenieure e.V., Düsseldorf 

Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und 
Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG 

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie indivi-
dualisierte Offenlegung der Organbezüge 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die 
Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche 
Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für 
die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnis-
sen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

Die Präsidentin bzw. der Präsident, die bzw. der Vorsitzende des Finanzbeirates und die Direkto-
rin bzw. der Direktor des VDI bilden den Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Die Präsidentin bzw. 
der Präsident oder die bzw. der Vorsitzende des Finanzbeirates vertreten jeweils gemeinsam mit 
der Direktorin bzw. dem Direktor den VDI. 

Das Präsidium als vertretungsberechtigtes und für die Ausführung verantwortliches Organ des VDI 
ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich der Vorstandsversammlung des VDI 
vorbehalten sind. 

Der Verein verfügt über eine Geschäftsordnung für die Aufnahmebedingungen der Mitglieder, Mit-
gliedsbeiträge sowie Erläuterungen zu den Aufgaben der Organe. 

Die Vorstandsversammlung ist die Vertretung der Mitglieder des VDI. Als höchstes willensbilden-
des Organ des VDI ist sie zuständig für alle Fragen des VDI, die für die Sicherung der kontinuier- 
lichen Entwicklung seiner übergeordneten Aufgaben und Ziele im Sinne von § 2 der Satzung gere-
gelt werden müssen. Darüber hinaus wird der VDI von diversen Beiräten (Regionalbeirat, Wissen-
schaftlicher Beirat, Berufspolitischer Beirat und Finanzbeirat) in seiner Arbeit beraten. 

Die getroffenen Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Vereins. 
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b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden 
Niederschriften hierüber erstellt? 

Im Geschäftsjahr 2025 haben stattgefunden: 

— Fünf Präsidiumssitzungen am 20. Februar, 8. Mai,18. September, 6. November und 4. Dezem-
ber 2025. 

— Zwei Vorstandsversammlungen am 22. Mai und 4. Dezember. 

— Fünf Sitzungen des Finanzbeirats am 4. März, 19. Mai, 11. Juli, 8. September und 31. Oktober 
2025 sowie eine Projektsitzung am 13. Oktober 2025. Die Niederschriften hierzu haben uns 
vorgelegen. 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 
Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

Prof. Dr.-Ing. Lutz Eckstein (Präsident) 

— Wissenschaftlicher Beirat des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr – BMDV  

Christoph Huss (Vorsitzender des Finanzbeirats) 

— Herr Christoph Huss hat auskunftsgemäß kein Aufsichtsratsmandat und keinen Sitz in anderen 
Kontrollgremien. Gegenteilige Feststellungen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht ge-
troffen. 

Adrian Willig (Direktor) 

— Aufsichtsrat VDI/VDE IT 

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individu-
alisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, er-
folgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausge-
wiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

Der hauptamtlich tätige Direktor erhält Bezüge vom Verein. Da zulässigerweise ein Anhang nicht 
erstellt wird entfällt eine Angabe im Jahresabschluss. Die Mitglieder der Vorstandsversammlung, 
die Präsidiumsmitglieder und die Mitglieder der Organbeiräte sind ehrenamtlich tätig. 
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, 
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse 
ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

Die vorhandenen Organisationspläne, aus denen der Organisationsaufbau und die Zuständigkei-
ten/Weisungsbefugnisse hervorgeht, sind auf die Bedürfnisse des Vereins ausgelegt und werden 
im Bedarfsfall überprüft. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 
wird? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte für Abweichungen vom Organisati-
onsplan ergeben. 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-
mentiert? 

Der Vorstand hat die Maßnahmen zur Korruptionsprävention kommuniziert und in einer aktuellen 
Compliance-Richtlinie mit Stand 26. Mai 2023 dokumentiert. Zum 1. Juni 2023 ist diese aktuelle 
Richtlinie in Kraft getreten und findet seitdem Gültigkeit. 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kredit-
aufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht einge-
halten werden? 

Die Verwaltung des Vereins wird dienstleistend durch die VDI GmbH durchgeführt. Die Satzung 
und die Unterschriftenrichtlinie sind die Grundlage wesentlicher Entscheidungsprozesse. Wesent-
liche Geschäfte bedürfen gemäß der Satzung der Zustimmung des Präsidiums. Im Rahmen unserer 
Prüfung haben sich keine Hinweise ergeben, dass diese Regelungen nicht eingehalten oder die 
notwendige Zustimmung des Präsidiums nicht eingeholt wurden. 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwal-
tung, EDV)? 

Verträge sind dezentral in den jeweiligen Abteilungen des Dienstleisters VDI GmbH bzw. des 
VDI e.V. in Papierform abgelegt. Die Dokumentation ist ordnungsgemäß.  
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

a) Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten — den 
Bedürfnissen des Unternehmens? 

Der Verein erstellt im Vorjahr einen Haushaltsplan (HHP) für das Berichtsjahr, der aus dem Er-
folgsplan, detaillierten Aufwands- und Ertragsdarstellungen für wesentliche Posten sowie der 
Entwicklung des Eigenkapitals besteht. Verglichen wird der HHP (Budget) des Berichtsjahres mit 
dem Ist des Vorvorjahres und dem Forecast (FC) 3 für das Vorjahr. Darüber hinaus wird eine Mit-
telfristplanung für die Folgegeschäftsjahre erstellt. 

Ein Liquiditäts-Reporting wird monatlich erstellt. Dort werden der Bestand der liquiden Mittel 
sowie die Prognose der Liquidität in den kommenden Monaten erläutert. 

Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Vereins. 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

Im Liquiditäts-Reporting werden die Ist- und Plan- und FC-Werte gegenübergestellt. Ein Finanzre-
port wird jeweils zum FC erstellt. Darüber hinaus erfolgt eine Gegenüberstellung der wesentli-
chen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung von Vorjahr, HHP, FC Berichtsjahr und Ist Be-
richtsjahr für das Quartal der Berichterstellung. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den 
besonderen Anforderungen des Unternehmens? 

Das Rechnungswesen des Vereins wird auf Basis des Dienstleistungsvertrags über den Dienstleis-
ter VDI GmbH — ergänzt und neu gefasst mit Wirkung zum 1. Januar 2024 — abgewickelt. Nach 
unserer Auffassung entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung den beson-
deren Anforderungen des Vereins. 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquidi-
tätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Die Liquiditätsüberwachung erfolgt monatlich durch das strategische Controlling der VDI GmbH. 
Kredite bestehen keine. 
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e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden 
sind? 

Der Verein verfügt über diverse Bankkonten. Das zentrale Cash-Management (Zahlungsabwicklung 
und Geldanlagen) wird vom Dienstleister VDI GmbH durchgeführt. Ein vertragliches Cash-Pooling 
ist mit Wirkung zum 1. Januar 2025 eingeführt werden. Teilnehmende Gesellschaften sind neben 
dem Verein („Teilnehmer“) die VDI GmbH („Poolstelle“); VDI Wissensforum GmbH („Teilneh-
mer“) sowie VDI Technologiezentrum GmbH („Teilnehmer“). Die Abwicklung des Cash Poolings 
erfolgt über Verrechnungskonten. Die „Poolstelle“ räumt hierbei jedem „Teilnehmer“ einen Kre-
ditrahmen auf dem Verrechnungskonto in Höhe von EUR 2,0 Mio. ein bzw. jeder „Teilnehmer“ 
räumt umgekehrt der „Poolstelle“ einen Kreditrahmen in gleicher Höhe ein. Die Verzinsung für 
kurzfristig übernommene Mittel richtet sich grundsätzlich nach dem Marktzinssatz ESTER. Für 
kurzfristig bereitgestellte Mittel erfolgt ein Aufschlag von 1% auf den vorgenannten Marktzinssatz 
ESTER. Es haben sich im Berichtsjahr keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vertraglichen Rege-
lungen nicht eingehalten wurden. 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist 
durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah 
und effektiv eingezogen werden? 

Die Mitgliederbeiträge und ggf. zugesagte Spenden werden einmal jährlich automatisiert im Vo-
raus im Oktober und Dezember eines Jahres in Rechnung gestellt. 

Die anderen Entgelte, wie Lizenzen, Veranstaltungen, Fördermittel und Zuwendungen, Kostener-
stattungen und Beiträge werden in der Regel monatlich manuell in Rechnung gestellt. Die Erträge 
aus Richtlinien erfolgen per Gutschrift des Kunden. 

In der Finanzbuchhaltung des Dienstleisters VDI GmbH und in der Mitgliederbuchhaltung des 
VDI e.V. wurde im Berichtsjahr bei den Forderungen regelmäßig gemahnt. 

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst 
es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Das bei der VDI GmbH eingerichtete Controlling übernimmt im Rahmen des Dienstleistungsver-
trags alle Aufgaben für den VDI e.V. Es entspricht den besonderen Anforderungen des Vereins. 
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h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung 
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung 
besteht? 

Der Verein hält ausschließlich 100 % der Anteile an der VDI GmbH, die ihrerseits diverse Beteili-
gungen an Gesellschaften hält. Gemäß § 6 (2) des Gesellschaftsvertrags der VDI GmbH ist der  
Direktor des VDI e.V. kraft Amtes Geschäftsführer. Das von der VDI GmbH geführte Rechnungs- 
und Berichtswesen ermöglicht die Überwachung der wesentlichen Beteiligungen. 

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und 
Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt 
werden können? 

Pro Quartal eines Kalenderjahres findet eine Risikoinventur und Chanceninventur statt. Durch die 
Clusterung der Risiken nach Schadenshöhe einerseits und der Eintrittswahrscheinlichkeit anderer-
seits können bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden. Es wurden keine be-
standsgefährdenden Risiken identifiziert. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

Die Maßnahmen erscheinen geeignet, Risiken rechtzeitig zu erfassen und an die Entscheidungs-
träger weiterzuleiten, sodass diese in geeigneter Weise darauf reagieren können. Im Rahmen un-
serer Prüfung ergaben sich keine Hinweise, dass diese Maßnahmen nicht durchgeführt wurden. 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

Der Größe entsprechend wurde in der Gremiensitzung des Finanzbeirats am 19. Mai 2025 und 
31. Oktober 2025 das Risikomanagement für das 1 und 3. Quartal 2025 in Form einer Grafik mit 
fünf Risiken vorgestellt und besprochen. 
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d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem 
aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-
stimmt und angepasst? 

Der Risikomanager fordert grundsätzlich jedes Quartal eines Kalenderjahres aktuell die Bereichs-
leiter und/oder den Direktor zur Überprüfung der jeweiligen Risiken auf. Danach wird die Risiko-
managementdatei erstellt, in der die Risiken nach Wirkungszeitraum, Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schadenshöhe beschrieben werden. 

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-
menten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festge-
legt? Dazu gehört: 

— Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 

— Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen einge-
setzt werden? 

— Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Um-
fang dürfen offene Posten entstehen? 

— Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zu-
lässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipati-
ves Hedging)? 

Der Einsatz von Finanzinstrumenten und deren Zustimmung ist in der Satzung des Vereins gere-
gelt. Diese Rechtsgeschäfte bedürfen der einstimmigen Zustimmung des Präsidiums. 

In der Vereinbarung über die Anlage von Geldern zwischen der VDI GmbH und dem Verein vom 
6. Dezember 2019 soll die VDI GmbH mit den Gelanlagen die jederzeitige Zahlungsfähigkeit aller 
zur VDI-Gruppe gehörenden Gesellschaften sicherstellen. In 2024 erfolgte eine Anpassung der An-
lagenrichtlinie, die es grundsätzlich ermöglicht, auch Anlagen in Fremdwährung, Genussrechte, 
Aktienfonds und ETF’s zu tätigen. Diese Richtlinie hat weiterhin Gültigkeit. Gegenwärtig liegt der 
Schwerpunkt der Anlagen in Renten- und Aktienanlagen. 

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditio-
nen und zur Risikobegrenzung? 

Der Verein hat keine Derivate eingesetzt.  
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c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumen-
tarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf 

— Erfassung der Geschäfte, 

— Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse, 

— Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung, 

— Kontrolle der Geschäfte? 

Es stehen Übersichten mit der Bewertung der Finanzanlagen und der liquiden Mittel zur Verfü-
gung. Mit dem Vermögensverwalter (Wertpapiere) finden regelmäßige Gespräche im Jahr statt. 
Im Berichtsjahr hat der Verein keine neuen Geschäfte abgeschlossen. 

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivat-
geschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen? 

Der Verein übt keine Derivatgeschäfte aus. 

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 

Der Abschluss von Finanzinstrumenten ist in der Satzung und in der Anlagenrichtlinie geregelt. 

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die of-
fenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 

Offene Positionen gibt es keine, da kein Derivatgeschäft ausgeübt wird. 

Fragenkreis 6: Interne Revision 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion 
durch eine andere Stelle (ggf. welche) wahrgenommen? 

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? 
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 
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c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzern-
revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare 
Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? 
Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Lie-
gen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-
stimmt? 

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um 
welche handelt es sich? 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen 
Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevi-
sion die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

Fragenkreis 6 entfällt grundsätzlich, da es keine interne Revision gibt. Eine Verpflichtung zur Ein-
richtung einer internen Revision besteht nicht. 

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz,  
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Be-
schlüssen des Überwachungsorgans 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsor-
gans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt wor-
den ist? 

Es sind uns im Rahmen unserer Prüfung keine zustimmungspflichtigen Geschäfte bekannt gewor-
den, bei denen kein Einverständnis des zuständigen Organs vorlag. 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

Es gibt keine Kreditvergaben an Mitglieder des Vorstands oder des Überwachungsorgans. 
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen 
ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen 
worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Hinweise darauf ergeben, dass anstelle von geneh-
migungspflichtigen Geschäften nicht genehmigungspflichtige Geschäfte bzw. eine Umgehung von 
genehmigungspflichtigen Geschäften durch Zerlegung durchgeführt wurden. 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, 
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-
chungsorgans übereinstimmen? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass das Einverständnis der 
Gremien zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden 
ist. 

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immateri-
elle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/ 
Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

Langfristige Anlagen von Vermögenswerten bedürfen der einstimmigen Zustimmung des Präsidi-
ums. Das Präsidium wird dazu vom Finanzbeirat beraten. Im Zusammenhang mit dem HHP wer-
den Investitionen geplant und grundsätzlich die Rentabilität und Finanzierbarkeit geprüft. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung 
nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermögli-
chen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)? 

Die Investitionen im Berichtsjahr sind nicht wesentlich und es haben sich keine Hinweise auf eine 
Missachtung der Beschaffungsvorgaben ergeben. 
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c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-
wacht und Abweichungen untersucht? 

Der Verein hat im Berichtsjahr keine wesentlichen Investitionen getätigt, so dass eine laufende 
Überwachung nicht notwendig war. Die Investitionen des Berichtsjahres liegen betragsmäßig un-
ter den geplanten Investitionen. 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? 
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Investitionen getätigt. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

Im Berichtsjahr wurde keine Kreditlinie in Anspruch genommen. 

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, 
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die auf einen Verstoß ge-
gen die Vergaberegelungen hinweisen. 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzange-
bote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

In der Unterschriftenrichtlinie des Vereins sind die monetären Grenzen der Bedarfsanmeldungen 
und Bestellungen geregelt. Der Einkauf erfolgt primär durch den Verein bzw. die dienstleistende 
GmbH. Eine Einkaufsrichtlinie besteht seit dem 19. Oktober 2023. 
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Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Der Direktor erstattet der Vorstandversammlung im Dezember eines Geschäftsjahres einen Tätig-
keitsbericht. Außerdem beschließt die Vorstandsversammlung über den Haushaltsplan und den 
Jahresabschluss. In den Präsidiumssitzungen im Dezember eines Geschäftsjahres wird der HHP 
erläutert und es werden die Berichte aus der Hauptgeschäftsstelle, des Finanzbeirats, des wis-
senschaftlichen und berufspolitischen Beirats sowie der Mitglieder- und Regionalangelegenheiten 
besprochen. 

In den Sitzungen des Finanzbeirats werden der HHP sowie das vorläufige Jahresergebnisse erör-
tert, Anträge der Gewinnverwendung besprochen sowie die wirtschaftliche Entwicklung inkl. des 
Risikomanagement des Vereins dargelegt. 

Darüber hinaus werden Gelder für Projekte der Gliederungen (Regionalverbände) beantragt und 
deren Fortschritt überwacht. 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Un-
ternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Nach unserer Auffassung vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die Lage des Un-
ternehmens. 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah un-
terrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß 
abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Un-
terlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Hinweise auf ungewöhnliche, risikoreiche oder 
nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder 
wesentliche Unterlassungen. Die Geschäftsleitung des Vereins berichten auskunftsgemäß in den 
Gremien regelmäßig über etwaige Vorfälle. 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf des-
sen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

Eine diesbezügliche Berichterstattung wurde seitens des Aufsichtsorgan nicht verlangt. 
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e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder 
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Unterrichtung des Finanzbeirats und des Prä-
sidiums unzureichend war. 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur-
den Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert? 

Der Verein hat eine D&O-Versicherung für die Beirats- und Präsidiumsmitglieder abgeschlossen. 
Ein Selbstbehalt wurde vereinbart. Inhalt und Konditionen wurden in der Präsidiumssitzung am 
13. Juli 2020 beschlossen.  

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor-
gans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt wor-
den? 

Es wurden keine Interessenskonflikte der Mitglieder des Vorstands oder des Überwachungsorgans 
gemeldet und es sind derzeit keine bekannt. 

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen in wesentlichem Umfang haben wir im Rahmen 
unserer Prüfung nicht festgestellt. Insgesamt gesehen enthalten die Wertpapiere des Anlagever-
mögens stille Reserven. 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

Es werden keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände gehalten. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den 
bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensge-
genstände wesentlich beeinflusst wird? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.  
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Fragenkreis 12: Finanzierung 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-
sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsver-
pflichtungen finanziert werden? 

Das langfristig gebundene Vermögen (Anlagevermögen) des Vereins ist zu 97,4% durch Eigenmit-
tel sowie mittel- und langfristige Fremdmittel gedeckt. 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-
aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

Der Verein erstellt freiwillig keinen Konzernabschluss. Zum Bilanzstichtag werden liquide Mittel 
in Höhe von TEUR 260 in der Bilanz sowie Forderungen aus Cash-Pooling gegenüber der VDI GmbH 
in Höhe von TEUR 1.042 ausgewiesen. Bankverbindlichkeiten bestehen keine. 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien 
der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-
bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

Fördermittel wurden gewährt von dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit, dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, dem deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik und vom For-
schungszentrum Jülich. 

Es haben sich im Rahmen der Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Verpflichtungen und 
Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden. 

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-
tung? 

Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag beträgt 69,1 %. Damit ist die Eigenkapitalausstattung 
des Vereins unverändert als angemessen einzustufen. 
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b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.320 ab. 

Die Gewinnverwendung der Beteiligungserträge aus der Ausschüttung der VDI GmbH (TEUR 9.550) 
wurde im HHP 2025 (genehmigt am 5. Dezember 2024 von der Vorstandversammlung) wie folgt 
geplant: EUR 2,35 Mio. für Entwicklungs-/Zukunftsprojekte. EUR 4,2 Mio. zur Stärkung des Eigen-
kapitals und EUR 3,0 Mio. zur Einspeisung in das bestehende Mittelverteilungsmodell (MVM). 

Insgesamt wurden TEUR 3.338 aus Gewinnrücklagen entnommen bzw. aufgelöst und TEUR 2.979 
in Gewinnrücklagen eingestellt. 

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Kon-
zernunternehmen zusammen? 

Ein Betriebsergebnis nach Segmenten entfällt bei dem Verein. 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

Im Berichtsjahr gab es grundsätzlich keine wesentlichen einmaligen Vorgänge. 

Im Bereich des Mittelverwendungsmodells gab es gestiegene Aufwendungen durch größere IT-
Projekte, welche auch in 2026 noch weitergeführt werden. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbezie-
hungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unan-
gemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Geschäfte mit ande-
ren VDI-Unternehmen nicht zu angemessenen Konditionen abgewickelt wurden. 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

Frage ist nicht einschlägig für den Verein. 
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu-
tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

Das ordentliche Betriebsergebnis (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) des Vereins bleibt 
planmäßig unverändert negativ. Das negative Betriebsergebnis konnte jedoch auch im Geschäfts-
jahr planmäßig durch die Beteiligungserträge kompensiert werden, so dass das Geschäftsjahr 
2025 mit einem Jahresüberschuss abschließt. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche 
Maßnahmen handelt es sich? 

Im Rahmen der Mittelfristplanung auf Basis der Haushaltsplanung 2026 (aus Dezember 2025) wer-
den für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 negative Betriebsergebnisse von EUR -9,6 Mio. bzw. 
EUR -9,0 Mio. geplant. Die Planungen erwarten damit ein deutlich schlechteres Betriebsergebnis 
als das Betriebsergebnis des aktuellen Geschäftsjahres (EUR -8,2 Mio.). 

Das geplante negative Betriebsergebnis für 2026 resultiert neben grundsätzlichen allgemeinen 
Kostensteigerungen im Wesentlichen aus der Erhöhung des betrieblichen Aufwandes aus Kosten-
steigerungen bei Personal, weiterhin hohen Aufwendungen für Zukunftsprojekte, sowie höheren 
Investitionen in IT-Projekte. Den vorgenannten Aufwendungen stehen moderat höhere Erträge 
gegenüber. Bei den Erträgen sind hauptsächlich höherer Richtlinienerträge sowie Fördermittel 
aus einmaligen Projekten prognostiziert. 

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Ertragslage 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrags? 

Zum Bilanzstichtag wird ein Jahresüberschuss ausgewiesen. 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des 
Unternehmens zu verbessern? 

Es wurden und werden Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung und -bindung ergriffen, um den 
rückläufigen Trend zunächst zu verringern und langfristig umzukehren. 
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Die Kosten sollen grundsätzlich konstant gehalten werden. Positiv auswirken werden sich die ge-
plant geringeren Aufwendungen für IT-Projekte. Mit den konstanten Beteiligungserträgen aus der 
VDI GmbH werden 2026 und 2027 weiterhin positive Jahresüberschüsse erwartet. 





© BDO, 1. Juli 2025 

- Besondere Auftragsbedingungen -

1. Allgemeines

(a) Wir erbringen unsere Leistungen auf Basis (i) des Auftragsschreibens und 
etwaiger, dem Auftragsschreiben beigefügter spezifischer Anlagen (insbeson-
dere etwaiger Leistungsbeschreibungen, Widerrufsbelehrungen für Verbrau-
cher und Portalnutzungsbedingungen), (ii) dieser Besonderen Auftragsbedin-
gungen (BAB) und (iii) der Allgemeinen Auftragsbedingungen des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer (AAB) (Auftragsschreiben und Anlagen zusammen nachfol-
gend „Mandatsvereinbarung“). Dies gilt auch für den Teil der Leistungen,
der ggf. schon vor dem rechtswirksamen Abschluss der Mandatsvereinbarung 
erbracht wurde. Abweichende oder widersprechende Geschäftsbedingungen
gelten nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Die
Regelungen unseres Auftragsschreibens sowie die BAB und AAB gelten auch
dann, wenn wir einer Beauftragung unter Zugrundelegung abweichender Ge-
schäftsbedingungen (z. B. im Rahmen von Bestellscheinen) nicht ausdrücklich 
widersprechen.

(b) Sofern nichts anderes vereinbart ist, finden die BAB und AAB auch dann
Anwendung, wenn wir über die im Auftragsschreiben oder in etwaigen Anla-
gen vereinbarten Leistungen hinaus für Sie tätig werden.

(c) Die Mandatsvereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den
Vertragspartnern im Hinblick auf die Leistungen und die Vertragsbeziehung 
dar und ersetzt alle vorangegangenen diesbezüglichen Vereinbarungen, Über-
einkünfte und Erklärungen, einschließlich vorab geschlossener Geheimhal-
tungsvereinbarungen. 

2. Vergütung, Fälligkeit

(a) Unsere Rechnungen, inkl. etwaiger Abschlags- und Vorschussrechnungen, 
werden in Euro erstellt und sind sofort fällig. Die von etwaigen Subunterneh-
mern erbrachten Leistungen stellen wir Ihnen als eigene Auslagen in Rech-
nung.

(b) Für die Anforderung von Vorschüssen gilt Nummer 13 (1) Satz 2 AAB. Im
Übrigen sind wir berechtigt, jederzeit angemessene Abschläge auf Honorare
oder Gebühren und Auslagen sowie Nebenkosten in Rechnung zu stellen.

(c) Angaben zum voraussichtlich anfallenden Honorar verstehen sich grund-
sätzlich als Honorarschätzung, sofern nicht ausdrücklich ein Pauschalhonorar
vereinbart ist. Ein Pauschalhonorar für einen Prüfungs- oder Gutachtenauf-
trag darf in Übereinstimmung mit § 43 Abs. 2 BS WP/vBP (Berufssatzung der
Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer) überschritten werden, wenn durch
den Eintritt unvorhersehbarer Umstände, die nicht in unserem Verantwor-
tungsbereich liegen, ein nicht nur unerheblicher Mehraufwand entsteht.

(d) Endet unsere Leistungserbringung vorzeitig, sind wir berechtigt, den bis
dahin entstandenen Zeitaufwand abzurechnen, sofern die Beendigung der
Mandatsvereinbarung nicht durch ein pflichtwidriges Verhalten unsererseits
verschuldet wurde. Auch im letzteren Fall kann aber der bisherige Zeitauf-
wand abgerechnet werden, sofern und soweit die erbrachte Leistung trotz
der vorzeitigen Vertragsbeendigung für Sie verwertbar ist.

(e) Die StBVV findet nur Anwendung, soweit dies ausdrücklich schriftlich ver-
einbart ist. Sofern Sie uns nach Abschluss der Mandatsvereinbarung mit wei-
teren, über das Auftragsschreiben hinausgehenden Leistungen beauftragen,
werden diese entweder gemäß gesonderter Vereinbarung oder, in Ermange-
lung einer gesonderten Vereinbarung, mit den in unserem Hause für die je-
weilige Leistung üblichen Stundensätzen abgerechnet, die wir Ihnen auf
Wunsch gerne mitteilen.

(f) Sofern wir (ggf. auch erst nach der Leistungserbringung) gebeten oder
verpflichtet werden, Informationen im Zusammenhang mit unserer Leistungs-
erbringung einem Gericht, Sach- oder Insolvenzverwalter, einer Behörde, Re-
gulierungs- und Aufsichtsstellen (WPK, PCAOB, BaFin) oder anderen Dritten
zur Verfügung zu stellen (dies schließt Vernehmungen unserer Mitarbeiter als 
Zeugen ein), dürfen wir den in diesem Zusammenhang entstehenden Zeitauf-
wand in Rechnung stellen. Wir werden für diese Tätigkeiten, die mit Ihnen in 
der Mandatsvereinbarung geregelten Stundensätze in Ansatz bringen.

3. Haftungsbeschränkung

(a) Soweit in dieser Nummer 3 BAB nichts anderes bestimmt ist, bemisst sich 
unsere Haftung nach Maßgabe der Nummer 9 AAB. Abweichend von Num-

mer 9 (2) und (4) AAB tritt allerdings an die Stelle der dort genannten Haf-
tungshöchstbeträge von 4 Mio. € einheitlich ein Betrag von 5 Mio. €. Num-
mer 9 (1) AAB bleibt stets unberührt. 

(b) Sofern Sie der Auffassung sind, dass das unserer Leistungserbringung in-
newohnende Risiko den Betrag von 5 Mio. € nicht nur unerheblich übersteigt,
werden Sie uns den von Ihnen gewünschten Haftungshöchstbetrag mitteilen.
Wir werden Ihren Wunsch prüfen und uns ggf. mit unserem Haftpflichtversi-
cherer über die Möglichkeit, eine entsprechende zusätzliche Versicherung zu 
erlangen, abstimmen. Kommt es in diesem Zusammenhang zu einem geson-
derten Prämienaufwand, so ist dieser von Ihnen zu tragen.

(c) Wir haften entgegen Nummer 9 (2) AAB und Nummer 3 (a) BAB betrags-
mäßig unbegrenzt, sofern dies (i) ausdrücklich schriftlich vereinbart oder
(ii) nach US-amerikanischen Unabhängigkeitsregelungen zwingend erforder-
lich ist.

4. Unsere Arbeitsergebnisse

Arbeitsergebnisse, die schriftlich oder in Textform darzustellen und zu un-
terzeichnen sind, sind nur verbindlich, wenn sie von zwei Mitarbeiter/-innen 
original unterzeichnet wurden bzw. in E-Mails zwei Mitarbeiterinnen bzw. 
Mitarbeiter als Unterzeichner benannt sind. Sofern nichts anderes vereinbart 
wird und keine gesetzlichen oder berufsständischen Regelungen entgegenste-
hen, sind wir auch berechtigt, unsere Arbeitsergebnisse ausschließlich (i) als 
PDF und/oder (ii) per E-Mail und/oder (iii) mit qualifiziert elektronischer Sig-
natur auszuliefern. 

5. Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse, Nutzungsrechte

(a) Für die Weitergabe unserer beruflichen Äußerungen an Dritte oder deren 
Verwendung zu Werbezwecken gilt Nummer 6 AAB.

(b) Unsere Arbeitsergebnisse dienen einzig dem vertraglich vereinbarten
Zweck, sind daher ausschließlich an Sie gerichtet und dürfen zu keinem an-
deren Zweck verwendet, offengelegt oder ohne unsere vorherige Zustim-
mung, die mindestens in Textform zu erteilen ist, an Dritte weitergegeben
werden. Für die Erbringung der Leistungen sind wir ausschließlich Ihnen ge-
genüber verantwortlich, sofern nicht ausdrücklich etwas abweichendes in
Textform vereinbart wurde. Wir berücksichtigen im Rahmen unserer Leis-
tungserbringung nicht die Interessen Dritter. Unsere Arbeitsergebnisse sind
entsprechend nicht darauf ausgelegt, Dritten als Grundlage für deren Ent-
scheidungen zu dienen.

(c) Eine Zustimmung zur Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse an Dritte er-
folgt regelmäßig nur unter der Bedingung der vorherigen Unterzeichnung ei-
ner berufsüblichen Weitergabe-Vereinbarung (Release Letter) durch den oder
die Dritten, sofern nichts anderes in Textform vereinbart wird. Einer Zustim-
mung und Unterzeichnung eines Release Letters bedarf es nicht für eine: 

- Weitergabe auf Grundlage der Nummer 6 (1) letzter Halbsatz AAB — so-
fern sich eine Verpflichtung aus dem Gesetz, einer Verordnung oder einer
behördlichen oder gerichtlichen Anordnung ergibt.

- Weitergabe an Ihre verbundenen Unternehmen i. S. d. § 15 AktG, gesetz-
liche Abschlussprüfer oder sonstige zur Verschwiegenheit verpflichtete
Prüfer/Berater/Rechtsanwälte, welche die Informationen unbedingt im
Zusammenhang mit den erbrachten Leistungen benötigen. Sie sind aller-
dings verpflichtet, diesen Personengruppen mitzuteilen, dass wir ihnen
gegenüber keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.

(d) Eine Weitergabe unserer Arbeitsergebnisse darf stets nur in vollem Wort-
laut inkl. aller Anlagen erfolgen. § 334 BGB bleibt von einer Weitergabe un-
berührt.

(e) Wird ein Arbeitsergebnis an Dritte weitergegeben (einschließlich
erlaubter Weitergaben gemäß vorstehender Nummer 5 (c) BAB), verpflichten
Sie sich, uns von allen Ansprüchen Dritter sowie daraus folgenden Verpflich-
tungen, Schäden, Kosten (einschließlich angemessener externer und interner 
Rechtsberatungskosten) freizustellen, die aus einer solchen Weitergabe re-
sultieren. Diese Verpflichtung besteht nicht, soweit wir uns ausdrücklich in
Textform damit einverstanden erklärt haben, dass der Dritte auf das Arbeits-
ergebnis vertrauen darf.
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(f) Wir räumen Ihnen Nutzungsrechte an den von uns erstellten Arbeitsergeb-
nissen nur insoweit ein, als dies angesichts des Zwecks der jeweiligen Man-
datsvereinbarung erforderlich ist.

6. Grundlagen unserer Zusammenarbeit, Unabhängigkeit und Subunter-
nehmer

(a) Der zur Erbringung unserer Leistungen anfallende und unserer Honorarkal-
kulation zugrunde liegende Zeitaufwand hängt maßgeblich davon ab, ob die
Voraussetzungen gemäß Nummer 3 (1) AAB vorliegen.

(b) Sofern sich aus dem Auftragsschreiben, uns bindenden gesetzlichen Rege-
lungen oder sonstigen Vorschriften sowie einschlägigen Standards nichts an-
deres ergibt, sind wir nicht verpflichtet, die uns zur Verfügung gestellten
Informationen auf inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen.

(c) Wir erbringen unsere Leistungen unabhängig und eigenverantwortlich und 
nicht als Ihr Mitarbeiter, Stellvertreter, Organ oder Gesellschafter. Sie haben 
die alleinige Verantwortung für die im Zusammenhang mit unseren Leistun-
gen zu treffenden Geschäftsführungsentscheidungen sowie die Entscheidung
darüber, inwieweit die Leistungen für Ihre Zwecke geeignet sind. Zu diesem
Zweck werden Sie uns ausreichend qualifizierte Ansprechpartner für die er-
forderlichen Abstimmungen im Zusammenhang mit den von uns zu erbringen-
den Leistungen benennen.

(d) Wir sind berechtigt, im Rahmen der Leistungserbringung auf Subunterneh-
mer zurückzugreifen und mit diesen Informationen zu teilen (vgl. Nummer 2
(1) AAB). Mit der Unterzeichnung des Auftragsschreibens erklären Sie sich
ausdrücklich damit einverstanden, dass wir insbesondere die unten genann-
ten Subunternehmer einschalten, wenn dies aus fachlichen oder aus wirt-
schaftlichen Erwägungen für die Leistungserbringung erforderlich erscheint:

- Unternehmen, die zum Konzern der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft gehören sowie die BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (BDO
Legal). Die Konzerngesellschaften der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft und die BDO Legal befinden sich in Deutschland, der Ukraine und
Polen.

- Alle ausländischen Unternehmen, die Mitglieder des internationalen BDO-
Netzwerks sind und unter der Marke bzw. dem Namen „BDO“ am Markt
auftreten. Einen vollständigen Überblick über diese Gesellschaften finden 
Sie unter www.bdo.global.

- Mitglieder der BDO Deutschland Alliance. Diese finden Sie unter
www.bdo.de, dort unter “Über BDO”, “BDO Deutschland Alliance”. Sämt-
liche Mitglieder der BDO Deutschland Alliance haben ihren Sitz in Deutsch-
land.

7. Besondere Regelungen für die Steuerberatung

(a) Sie beauftragen und bevollmächtigen uns, die für Sie erstellten Angaben,
die für eine elektronische Übermittlung an die Finanzbehörden vorgesehen
und jeweils freigegeben sind, in Ihrem Namen unmittelbar über die DATEV eG
bei der zuständigen Stelle der Finanzverwaltung elektronisch einzureichen.
Auftrag und Bevollmächtigung gelten ab sofort und sind jederzeit widerruf-
lich. Der Widerruf bedarf mindestens der Textform.

(b) Die Übersendung fristbehafteter Schriftstücke verpflichtet uns nur dann
zur Einleitung fristwahrender Maßnahmen, wenn uns diese über das BDO Glo-
bal Portal, per Post oder per Fax übermittelt werden.

8. Elektronische Kommunikation, Virenschutz, Datensicherheit und -nut-
zung

(a) Für die elektronische Kommunikation gilt Nummer 12 AAB. Ihnen ist da-
rüber hinaus bekannt, dass Daten, die über das Internet versendet werden,
nicht zuverlässig gegen Zugriffe Dritter geschützt werden, verloren gehen,
verzögert übermittelt oder mit Viren befallen sein können. Im Rahmen des
gesetzlich Zulässigen übernehmen wir deshalb keine Verantwortung und Haf-
tung für die Unversehrtheit von E-Mails, nachdem sie unseren Herrschaftsbe-
reich verlassen haben, und für Ihnen oder Dritten hieraus entstehende Schä-
den. Dies gilt auch, sofern trotz der von uns verwendeten Virusschutzpro-
gramme durch die Zusendung von E-Mails ein Virus in Ihre Systeme gelangt.

(b) Wir verwenden in der E-Mail-Kommunikation standardmäßig die soge-
nannte Transportverschlüsselung (SSL/TLS-Standard). Diese Verschlüsse-
lungsmethodik funktioniert, sofern Ihr E-Mail-Server eine entsprechende

Konfiguration aufweist. Wir empfehlen daher dringend, dies zu überprüfen, 
denn sonst würde eine E-Mail von uns an Sie unverschlüsselt übertragen wer-
den. Bei der Transportverschlüsselung ist die E-Mail dennoch an bestimmten 
technischen Knotenpunkten gar nicht und teilweise auch auf den Wegen da-
zwischen nicht verschlüsselt. Entsprechend leichter können Kriminelle auf 
die E-Mail zugreifen und sie umleiten, löschen oder verfälschen. Alternativ 
zur Transportverschlüsselung bieten wir daher auf Wunsch auch eine soge-
nannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an. Sprechen Sie uns gerne darauf an. 
Im Unterschied zur Transportverschlüsselung wird bei der Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung nicht nur der Übermittlungskanal, sondern die E-Mail selbst ver-
schlüsselt. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet einen deutlich besseren 
Schutz als die Transportverschlüsselung. 

(c) Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich über Sicherheitsvorfälle (wie bei-
spielsweise Cyberattacken) zu unterrichten, bei denen nicht auszuschließen
ist, dass sich diese auch auf uns auswirken.

(d) Die Konzerngesellschaften der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
sowie die BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH verarbeiten Kundenin-
formationen (Vertragsstammdaten) in einem gemeinsamen System, um ziel-
gerichtet regulatorische Anforderungen zu erfüllen und bedarfsgerecht Auf-
trags- und Budgetplanungen zu ermöglichen. Informationen, die unmittelbar
im Rahmen der Leistungserbringung erhoben werden, sind hiervon nicht er-
fasst.

9. BDO Netzwerk, Sole Recourse

(a) Wir sind Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesell-
schaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehören zum internationalen 
BDO-Netzwerk rechtlich voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen. BDO ist
die Marke des BDO-Netzwerks und der BDO-Mitgliedsfirmen („BDO Firm“).

(b) Falls wir andere BDO Firms als Subunternehmer einschalten, erkennen Sie 
an, dass wir in diesen Fällen die alleinige Verantwortung auch für die Leis-
tungen unserer BDO Firms übernehmen. Demgemäß werden Sie gegen eine
BDO Firm, die wir als Subunternehmer eingeschaltet haben (einschließlich 
der BDO International Limited und der Brussels Worldwide Services BVBA),
keine Ansprüche jedweder Art geltend machen. Dies gilt nicht für Ansprüche, 
die sich auf strafbares und/oder vorsätzliches Handeln beziehen, sowie auf
etwaige weitere Ansprüche, die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht ausgeschlossen werden können.

(c) Die nach der Mandatsvereinbarung zur Anwendung kommenden Regelun-
gen zur Haftung und insbesondere die Haftungsbeschränkung gelten auch zu-
gunsten der BDO Firm, die wir als Subunternehmer einschalten. Diese können 
sich unmittelbar auf die Regelungen in vorstehender Nummer 9 (b) BAB be-
rufen.

10. BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (BDO Legal), BDO-Konzern

(a) Sofern Sie zugleich auch die BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
oder andere Gesellschaften des BDO-Konzerns beauftragen, entbinden Sie
uns im Falle einer gewünschten Zusammenarbeit von der Verschwiegenheits-
pflicht, um eine möglichst reibungslose und effiziente Leistungserbringung zu 
ermöglichen.

(b) Wir sind von der BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und anderen
Gesellschaften des BDO-Konzerns rechtlich unabhängig. Entsprechend über-
nehmen wir weder Verantwortung für deren Handlungen oder Unterlassun-
gen, noch begründen wir mit diesen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts
oder haften mit diesen gesamtschuldnerisch. 

11. Marketing

Soweit keine höchstpersönlichen Angelegenheiten oder Verbraucher i. S. d. 
§ 13 BGB betroffen sind, gestatten Sie uns, den Auftragsinhalt zu Marketing-
zwecken bekannt zu machen. Die Gestattung erstreckt sich ausschließlich auf 
die sachliche Beschreibung des wesentlichen Auftragsinhalts und des Auftrag-
gebers (z. B. Referenzlisten mit Firma und Logo sowie Score Cards).

12. Verjährung

(a) Für die Verjährung von Mängelbeseitigungsansprüchen gilt Nummer 7 (2)
AAB. Im Übrigen gelten für die Verjährung die nachfolgenden Absätze.

(b) Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit, die nicht die Verletzung von Leben, 
Körper, Freiheit oder Gesundheit zum Gegenstand hat, beträgt die
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regelmäßige Verjährungsfrist für gegen uns gerichtete Ansprüche ein Jahr. 

(c) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und Sie von den anspruchsbegründenden Um-
ständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt haben oder ohne
grobe Fahrlässigkeit hätten erlangen können. Ohne Rücksicht auf die Kenntnis 
oder grob fahrlässige Unkenntnis verjähren die Ansprüche nach Ablauf einer
Frist von fünf Jahren ab ihrer Entstehung sowie ohne Rücksicht auf ihre Ent-
stehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von
der Begehung der Handlung, der Pflichtverletzung oder dem sonstigen Scha-
den auslösenden Ereignis an. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

(d) Im Übrigen verbleibt es bei den gesetzlichen Vorschriften.

13. Gerichtsstand, Formerfordernis, Salvatorische Klausel

(a) Sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind oder keinen allgemeinen Ge-
richtsstand im Inland haben, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Mandatsvereinbarung nach unserer Wahl (i) Frankfurt 
am Main, (ii) das Gericht an dem Ort, an dem die streitgegenständliche Leis-
tung erbracht wurde, oder (iii) das Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich 
Sie Ihren Sitz oder Wohnort haben. 

(b) Jede Änderung, Ergänzung oder Beendigung der Mandatsvereinbarung be-
darf mindestens der Textform. Dies gilt auch für eine Änderung, Ergänzung
oder Aufhebung dieser Nummer 14 (b) BAB.

(c) Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Vereinbarung ganz oder teil-
weise nichtig oder undurchführbar sein, berührt dies nicht die Wirksamkeit
der übrigen Bestimmungen. An die Stelle der nichtigen oder undurchführba-
ren Regelung tritt in dem Fall eine andere Regelung, die den gewünschten,
von den Vertragspartnern angestrebten Zielen soweit als möglich entspricht.
Dies gilt entsprechend im Falle einer Vertragslücke. 
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1. Geltungsbereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in
Textform vereinbart werden.
(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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